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I. Begründung 

1. Grundlagen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Östliche 
Apfelallee“ 

1.1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes 

a) Baugesetzbuch – BauGB 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung) – BauNVO 
c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) – PlanZV 
d) Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG 
e) Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – GO NRW 
f) Bauordnung Nordrhein-Westfalen – BauO NRW  

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am ……… die Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ beschlossen.  

1.3 Geltungsbereich der 1. Änderung 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung liegt in der Stadt Tecklenburg, östlich der 
Apfelallee und südlich des Bodelschwinghweges. Er umfasst dort die Flurstücke 
84 und 171 der Flur Nr. 16, Gemarkung Tecklenburg. 

Die Lage des Planungsgebietes ist aus der Übersichtskarte dieser Begründung 
ersichtlich (vgl. Deckblatt). 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 
„Östliche Apfelallee“ ist in der Planzeichnung festgesetzt. Der Geltungsbereich 
hat eine Größe von ca. 0,45 ha. 

1.4 Flächennutzungsplan 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Tecklenburg weist für den Geltungsbereich 
eine Wohnbaufläche (W) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO aus. Die im Be-
bauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet 
(WA) wird in diesem Änderungsverfahren des Bebauungsplanes nicht verändert. 
Somit sind die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 
„Östliche Apfelallee“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Eine Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 

2. Planungsanlass, -ziele 

1997 ist der Bebauungsplan Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ in Tecklenburg in Kraft 
getreten mit dem Ziel, Voraussetzungen zum Bau von Eigenheimen bzw. der 
Schaffung von Wohnnutzung zu realisieren. Ein weiteres Ziel des Bebauungspla-
nes war es, einen Großteil des Plangebietes zum mit Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auszuweisen. 

Nachdem das Plangebiet fast 20 Jahre unberührt war, wurden im Jahre 2016 
zwei Gebäude mit jeweils 2 Wohneinheiten genehmigt und errichtet. 
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Im Zuge der Gartengestaltung dieser Häuser kam es zu Unstimmigkeiten bei der 
Beachtung der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde ist 
durch die Änderung des Bebauungsplanes, die eine Verschiebung dieser Flä-
chen vorsieht, die Möglichkeit gegeben, sowohl die Gartengestaltung der Häuser 
zu belassen und gleichzeitig die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft zu vergrößern. Im Detail bedeutet dies, dass 
die Bebauungsplanänderung eine Kompensation der durch die Gartengestaltung 
verbrauchten Fläche von ca. 190 m2 durch eine Ausgleichfläche im südwestli-
chen Bereich des Grundstückes von ca. 320 m2 vorsieht. 

Da durch die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ nicht 
die Grundzüge der Planung berührt werden, wird die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB erfolgen. Die Be-
rücksichtigung der Umweltbelange wird in einem eigenen Kapitel herausgearbei-
tet. Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich.  

3. Inhalt des Bebauungsplanes 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung des Bebauungsplanes 
Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ i.d.F. der Ursprungsplanung behalten ihre Gültigkeit 
und werden im Zuge der 1. Änderung nicht berührt. 

3.2 Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Flächen 

Die Bauweise wird in diesem Änderungsverfahren nicht berührt.  

Die überbaubaren Bereiche ändern sich dahingehend, dass sie an die Bestands-
gebäude angepasst und bauplanungsrechtlich abgesichert werden.  

3.3 Verkehrsflächen, Erschließung 

Durch dieses Änderungsverfahren kommt es zu keinen Änderungen der Ver-
kehrsflächen und der Erschließungssituation.  

4. Verwirklichung des Bebauungsplanes 

4.1 Ver- und Entsorgung  

Es sind keine Änderungen in Bezug auf die Ver- und Entsorgung zu erwarten.  

4.2 Soziale Maßnahmen 

Soziale Maßnahmen werden bei der Durchführung des Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. 

4.3 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 36 
„Östliche Apfelallee“ befinden sich weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmä-
ler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW) bzw. Objekte, die im 
Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes der Stadt Tecklenburg enthalten 
sind. 
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Blickbeziehungen und Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden nicht 
berührt. Durch die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ 
sind keine Baudenkmale betroffen. 

4.4 Altlasten 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung sind keine Altlasten bekannt. Der Gefahren-
verdacht kann daher vorbehaltlich der ordnungsbehördlichen Einschätzung als 
ausgeräumt gelten. 

5. Berücksichtigung der Umweltbelange/Grünordnung 

Bei der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung handelt es sich um eine Planung, 
welche die Grundzüge der Planung nicht berührt. Da es sich zudem nicht um ein 
Vorhaben handelt, das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterliegt und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, wird die 
Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt und es 
kann entsprechend § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Durchführung einer Um-
weltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen werden. Die 
Abarbeitung der naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß § 18 BNatSchG 
i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB bleibt hiervon unberührt, sofern durch die Planung 
Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG vorbereitet wer-
den. 

5.1 Schutzgebiete/-festsetzungen 

Für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes wie auch für 
angrenzende Flächen liegen keine Naturschutzgebiete, geschützten Land-
schaftsbestandteile, Naturdenkmale und geschützte Biotope nach § 30 Bundes-
naturschutzgesetz/§ 42 LNatSchG NRW vor.  

Die nächstgelegenen Schutzgebiete des Natura 2000-Netzes befinden sich in 
Entfernungen zwischen 2 und > 4 km zum Plangebiet. Hierbei handelt es sich um 
die FFH-Gebiete DE-3712-302 „Sandsteinzug Teutoburger Wald“ (bodensaure 
Buchenwälder und lichte Birken- und Kiefernmischwälder auf dem Höhenkamm, 
markante Felsformationen entlang des Kammes, ca. 2 km westlich des Plange-
bietes), DE-3713-302 „Habichtswald“ (geschlossenes Waldgebiet im Osnabrü-
cker Hügelland, ca. 3,5 km nordöstlich des Plangebietes) und DE-3813-302 
„Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ (Kalkstein-Höhenzug 
mit Waldmeister-Buchenwäldern, > 4 km südöstlich des Plangebietes bei Lenge-
rich). 

Das Plangebiet liegt im Naturpark TERRA.vita.  

Südlich, westlich und östlich des Plangebietes liegen Teilflächen des Land-
schaftsschutzgebietes LSG-3712-0006 „Kulturlandschaft Haus Mark“.  

Der östlich des Plangebietes gelegene Wald ist ein Teilbereich der Biotopkatas-
terfläche BK-3712-043 „Feuchtniederung des Wechter Mühlenbaches nördlich 
des Strubberges“, einer ost-westlich von dem Wechter Mühlenbach durchzoge-
nen Niederung zwischen den beiden Ketten des Teutoburger Waldes.  

Die Biotopkatasterfläche ist zudem als Verbundfläche VB-MS-3712-016 „Wechter 
Mühlenbachniederung und Quellbereiche bei Tecklenburg verzeichnet“. Eine wei-
tere Verbundfläche liegt südlich des Plangebietes. Die VB-MS-3711-003 „Teuto-
burger Wald zwischen Hörstel und Bad Iburg“ beginnt südlich der Königstraße, 
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es handelt sich um einen Teilbereich des Osning-Kalkhöhenzuges mit Bachnie-
derung unterhalb von Tecklenburg. 

5.2 Bestand 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung wurde entsprechend der durch den Be-
bauungsplan Nr. 36 festgesetzten Nutzungsarten erschlossen. Der nördliche 
Teilbereich wird durch Wohnbebauung mit entsprechenden Nebenanlagen ge-
prägt, der südliche Teilbereich des Geltungsbereiches stellt sich als Wiese dar.  

5.3 Eingriffsregelung 

Eingriffe in Natur und Landschaft wurden bereits mit Aufstellung des Bebauungs-
planes in einem Ökologischen Fachbeitrag abgearbeitet. Aufgrund einer räumli-
chen Abweichung der östlichen Wohnbebauung von den Vorgaben des Be-
bauungsplanes wurden auch Teile der im rechtskräftigen Bebauungsplan festge-
setzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (Obstwiese) in Anspruch genommen. Die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes dient der Heilung dieses Umstandes, indem die Abgrenzungen 
der Obstwiese an die aktuelle Nutzung angepasst werden. Um weiterhin eine 
vollständige planinterne Kompensation zu ermöglichen, wird die Obstwiese im 
westlichen Bereich nach Norden erweitert.  

Eine Bilanzierung erfolgte im Ökologischen Fachbeitrag zur Bebauungsplanauf-
stellung in Anlehnung an das Osnabrücker Modell des Landkreises Osnabrück. 
Eine Biotopwert-Bilanzierung der geänderten Planung ergibt sich aus einer Ge-
genüberstellung von Bestand (Ursprungsbebauungsplan) und Planung 
(1. Änderung des Bebauungsplanes). 

Die Bestandsbewertung wurde aus der Bilanzierung des Ökologischen Fachbei-
trages zum Ursprungsbebauungsplan übernommen. Hier ergab sich für den ge-
planten Zustand eine Wertigkeit von 5.458 WE entsprechend Osnabrücker Mo-
dell. Die Gegenüberstellung von Bestand und Planung ergab für den Ursprungs-
bebauungsplan ein rechnerisches Plus von 350 WE bei Umsetzung der Planung. 

Tab.: Bewertung Bestand 

Nutzung 
Fläche 
(m²) 

Wert 
(WE/m²) 

Flächenwert 
(WE) 

WA GRZ 0,3 ohne Überschreitung 1.540     
     davon Bebauung (max. 30 %) 389     

          davon Versiegelung mit Versickerung 339 0,2 68
          davon Dachbegrünung 50 0,4 20
     davon Freiflächen (Garten) (min. 70 %) 1.151 1,0 1.151
Verkehrsfläche 105 0,1 11
Versorgungsanlage (Trafohäuschen) 49 0,0 0
Maßnahmenfläche (Obstwiese) 2.550 1,5 3.825
Pflanzfläche (Waldmantel) 256 1,5 384
 4.500   5.458
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Abb.: Gegenüberstellung Ursprungsplanung – 1. Änderung  

Die Bewertung der im Plangebiet vorhandenen Nutzungen wurde für die Bilanzie-
rung der 1. Änderung unverändert beibehalten. Angepasst wurden lediglich die 
Flächengrößen aufgrund der modifizierten Abgrenzung von Wohnbebauung und 
Naturschutzfläche. Die Festsetzung zur Waldrandpflanzung im Südosten des 
Plangebietes bleibt unverändert. Herausgenommen wurde aufgrund der tatsäch-
lichen Bauweisen der Wohnbebauung der bewertungsrelevante Aspekt der 
Dachbegrünung. 
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Tab.: Bewertung Planung 

Nutzung 
Fläche 
(m²) 

Wert 
(WE/m²) 

Flächenwert 
(WE) 

WA GRZ 0,3 ohne Überschreitung 1.748     

     davon Bebauung (max. 30 %), 
     Versiegelung mit Versickerung 524 0,2 105
     davon Freiflächen (Garten) (min. 70 %) 1.224 1,0 1.224
Verkehrsfläche 156 0,1 16
Versorgungsanlage (Trafohäuschen) 50 0,0 0
Maßnahmenfläche (Obstwiese) 2.290 1,5 3.435
Pflanzfläche (Waldmantel) 256 1,5 384
 4.500   5.163

Rechnerisch ergibt sich durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes ein Defizit 
von 295 WE, das durch den im Ursprungsbebauungsplan ermittelten Überschuss 
von 350 WE aufgefangen werden kann. Weitere Kompensationsmaßnahmen 
sind somit nicht erforderlich. 

5.4 Grünordnerische Maßnahmen 

Im Plangebiet vorgesehene grünordnerische Maßnahmen orientieren sich im 
Wesentlichen an den Vorgaben des Ursprungsbebauungsplanes. Diese sind: 

a) Gestaltungsvorgaben 

- Wandbegrünung, 
- Einfriedungen sind nur in Form von gewachsenen oder Schnitthecken 

aus heimischen Gehölzarten zulässig. 

b) Pflanz- und Erhaltungsgebote 

- Festsetzung einer Obstwiese, 
- Festsetzung einer Waldmantelpflanzung, 
- Baumpflanzungen auf den Grundstücken, 
- Pflanzung von hochstämmigen Obstbäumen entlang der Apfelallee; 

Hinweis: der Abstand wurde entsprechend der vorhandenen Pflanzun-
gen an der Apfelallee von 8 m auf 10 m erhöht.  

Nicht übernommen wurde die Vorgabe zur Anlage einer Dachbegrünung, da die 
realen Bauweisen im Plangebiet eine Umsetzung nicht zulassen.  

Hinzu kommt die verpflichtende Einfriedung der östlichen Plangebietsgrenze mit 
einer frei wachsenden oder geschnittenen Hecke aus standortheimischen Gehöl-
zen entsprechend der Pflanzliste 4 des Ursprungsbebauungsplanes. Diese Er-
gänzung begründet sich mit einer gesicherten Abgrenzung und Einbindung zu 
angrenzenden Biotopflächen und LSG-Flächen. 

Die Pflanzenverwendung entsprechend Pflanzenliste Nr. 4 wird ergänzt um die 
für heimische Schnitthecken geeignete Gehölzart Fagus sylvatica (Rotbuche). 

6. Flächenbilanz 

Das Plangebiet setzt sich aus folgenden Nutzungsarten zusammen: 

Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,3 1.748 m² 

Verkehrsfläche 156 m² 
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Fläche für Versorgungsanlagen 50 m² 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (hier: Waldrandpflanzung) 

256 m² 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (hier: Obstwiese) 

2.290 m² 

 4.500 m² 
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II. Verfahrensvermerk 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ 
hat mit der Entwurfsbegründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
……………. bis ……………. öffentlich ausgelegen. Das Ergebnis der Abwägung 
eingegangener Anregungen und Bedenken ist in den Bebauungsplanentwurf 
bzw. die Entwurfsbegründung eingeflossen. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Tecklenburg 
in seiner Sitzung am ……………. den Bebauungsplan Nr. 36 „Östliche Apfelallee“ 
sowie die Begründung beschlossen. 

 

Tecklenburg, den ………….. 

Der Bürgermeister 

 

....................................... 
(Stefan Streit) 

 

 

 

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

 

Osnabrück, den 11.06.2018 
Lh/Sp/Su-305.196 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

  


